
Satzung der Studentenschaft     ENTWURF der 
        Satzung der Studierendenschaft 
 
 
I. Die Studentenschaft  
§ 1 Zusammensetzung und Rechtsstellung  

(1) Die Studentenschaft ist eine rechtsfähige Körperschaft 
des öffentlichen Rechts und als solche Glied der Hoch-
schule.  

  (2) Die Gesamtheit der Studierenden bildet die Studenten-
schaft.  

(3) Studierende im Sinne dieser Satzung sind alle immatri-
kulierten Studierenden der Universität Kassel.  

§ 2 Rechte und Pflichten der Studierenden  

(1) Alle Studierenden haben das Recht, nach Maßgabe des 
geltenden Rechts in den Organen der Studentenschaft 
und ihren Untergliederungen und des Studentenwerkes 
mitzuwirken.  

(2) Alle Studierenden haben in der Studentenschaft das 
aktive und passive Wahlrecht, soweit in der Satzung 
nichts anderes bestimmt ist.  

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt die Studentenschaft 
von ihren Mitgliedern Beiträge.  

§ 3 Aufgaben der Studentenschaft  

(1) Die Studentenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst. Sie 
wirkt nach Maßgabe der Gesetze an der Selbstverwal-
tung der Universität mit.  

(2) Die Studentenschaft hat folgende Aufgaben:  

1. Vertretung der Gesamtheit ihrer Mitglieder im Rah-
men ihrer gesetzlichen Befugnisse,  

2. Wahrnehmung der hochschulpolitischen Belange ihrer 
Mitglieder,  

3. Wahrnehmung der wirtschaftlichen und sozialen Be-
lange der Studierenden, soweit sie nicht dem Studen-
tenwerk oder anderen Trägern übertragen sind,  

4. Pflege überregionaler und internationaler Studenten-
beziehungen ,  

5. Förderung der politischen Bildung und des staatsbür-
gerlichen Verantwortungsbewusstseins der Studieren-
den.  

6. Unterstützung kultureller und musischer Interessen der 
Studierenden,  

7. Förderung des freiwilligen Studentensports, soweit 
nicht die Universität dafür zuständig ist.  

§ 4 Organe der Studentenschaft  

(1) Organe der Studentenschaft sind:  

1. das Studentenparlament (StuPa),  

2. der Allgemeine Studentenausschuss (AStA),  
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3. der Ältestenrat.  

4. der Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)  
 

§ 5 Organe der Fachschaften  

(3) Organe der Fachschaften sind :  

1. die Fachschaftsräte,  

2. die Fachschaftenkonferenz (FSK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Das Studentenparlament  
§ 6 Aufgaben  

(1) Das Studentenparlament beschließt über grundsätzliche 
Angelegenheiten der Studentenschaft.  

(2) Es hat insbesondere folgende Aufgaben:  

1. Wahl, Entlastung und Abberufung der Mitglieder des 
Allgemeinen Studentenausschusses.  

2. Wahl der studentischen Vertreterinnen und Vertreter 
in den Vorstand des Studentenwerkes.  

3. Wahl der Mitglieder des Ältestenrates.  

4. Festsetzung der Höhe der Beiträge der Studenten-
schaft.  

5. Stellungnahme zu sonstigen Beiträgen, soweit Gesetze 
und Verordnungen dieses vorsehen.  

6. Verabschiedung des Haushaltsplanes der Studenten-
schaft.  

7. Erlass, Änderung und Aufhebung von Satzungen der 
Studentenschaft.  

8. Erlass einer Geschäftsordnung  

(3) Beschlüsse des Studentenparlaments können durch 
Urabstimmungen gemäß § 27 dieser Satzung aufgehoben 
werden.  

(4) Das Studentenparlament kann alle Amtsträgerinnen und 
Amtsträger der Studentenschaft auffordern, über ihre Tä-
tigkeit Rechenschaft abzulegen.  

(5) Die Vertreterinnen und Vertreter der Studentenschaft in 
den Gremien der Universität und im Vorstand des Stu-
dentenwerks sind verpflichtet, in den Beratungen der 
Gremien die Beschlüsse der Organe der Studentenschaft 
und der Fachschaften vorzutragen und zu begründen. Sie 
sind weiterhin verpflichtet, dem Studentenparlament und 
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(2) Es gilt grundsätzlich in allen Gremien der Studierenden-
schaft eine Trennung von Amt und Mandat. Ausgenom-
men hiervon sind die Mitglieder des Präsidiums des Stu-
dierendenparlaments. 

 
 
 
 
Es wurde ein neuer Abschnitt „II. Studentische Wahlen“ 
eingefügt. Das Studierendenparlament ist nun „III. Das 
Studierendenparlament“. 
Der ehemalige § 6 im 2. Abschnitt ist nun § 12 im 3. Ab-
schnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dem Allgemeinen Studentenausschuss sowie ggf. dem 
Fachschaftsrat über die Beratungen und Beschlüsse die-
ser Gremien Auskunft zu geben, soweit die Beratungen 
und Beschlüsse nicht vertraulich zu behandeln sind. 

 

§ 7 Wahlen, Amtszeit und Zusammensetzung des Stu-
dentenparlaments  

(1) Das Studentenparlament besteht aus 25 Mitgliedern.  

(2) Das Studentenparlament wird zusammen mit den jähr-
lich durchzuführenden Wahlen der studentischen Mit-
glieder des Senats und der Fachbereichsräte sowie der 
Fachschaftsräte gewählt.  

(3) Das Studentenparlament tritt in den letzten vierzehn 
Tagen der Vorlesungszeit des Semesters, in dem gewählt 
wurde, zu einer konstituierenden Sitzung zusammen, auf 
der es das Präsidium des Studentenparlaments und den 
Allgemeinen Studentenausschuß wählt. Die Amtszeit des 
Studentenparlaments beginnt mit der konstituierenden 
Sitzung und beträgt in der Regel ein Jahr.  

(4) Die Amtszeit des Studentenparlaments verlängert sich 
über den Zeitraum eines Jahres hinaus, wenn nach Ab-
lauf eines Jahres kein neues Studentenparlament rechts-
wirksam gewählt worden ist, jedoch höchstens um ein 
halbes Jahr.  

(5) Die Wahl ist allgemein, gleich, unmittelbar, frei und 
geheim. Sie erfolgt nach Listen und nach den Grundsät-
zen der Verhältniswahl, unbeschadet der Möglichkeit der 
Einzelkandidatur. Die Sitzverteilung erfolgt nach dem 
Hare-Niemeyer-Verfahren der mathematischen Proporti-
on.  

(6) Die Wahlen erfolgen auf Universitätsebene, unabhängig 
von der Fachschaftsgliederung der Studentenschaft.  

(7) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle immatrikulier-
ten Studierenden der Universität Kassel. Gasthörerinnen 
und Gasthörer sind nicht wahlberechtigt. Stimmvertre-
tung ist unzulässig. Das Wahlrecht kann nur ausüben, 
wer in das Wählerverzeichnis der Universität eingetragen 
ist. Widersprüche gegen die Nichteintragung, die Eintra-
gung einer falschen Gruppenzugehörigkeit oder eines 
falschen Fachbereichs einer oder eines Studierenden in 
das Wählerverzeichnis kann von dieser oder diesem bis 
zu einem Arbeitstag nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
Widerspruch bei der Kanzlerin / dem Kanzler der Uni-
versität (Wahlamt) erhoben werden.  

(8) Der Termin für die Studentenparlamentswahl und die 
Wahl der Fachschaftsräte sowie die Einzelheiten des 
Wahlverfahrens werden durch Wahlbekanntmachung 
veröffentlicht. Die Wahlordnung der Universität Kassel 
gilt entsprechend.  

(9) Für die Zusendung der Briefwahlunterlagen gilt die 
Wahlordnung der Universität Kassel. 

 

 
 

§ 8 Vorbereitung der Wahl  

(1) Die Kandidatur zur Wahl erfolgt durch Einreichen eines 
Wahlvorschlages bis zum Ablauf der in der Wahlbe-
kanntmachung gesetzten Frist beim studentischen Wahl-
ausschuß. Ein Wahlvorschlag besteht aus dem Vorschlag 
einer Wahlliste.  

 
 
 
 
Siehe neuer § 13 im Abschnitt 3. 
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(1) Die Wahl ist allgemein, gleich, unmittelbar, frei und 
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Hare-Niemeyer-Verfahren der mathematischen Proporti-
on. 

 

(2) Die Wahlen erfolgen auf Universitätsebene, unabhängig 
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(3) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle immatrikulier-
ten Studierenden der Universität Kassel. Gasthörerinnen 
und Gasthörer sind nicht wahlberechtigt. Stimmvertre-
tung ist unzulässig. Das Wahlrecht kann nur ausüben, 
wer in das Wählerverzeichnis der Universität eingetragen 
ist. Gegen die Nichteintragung, die Eintragung einer fal-
schen Gruppenzugehörigkeit oder eines falschen Fachbe-
reichs einer oder eines Studierenden in das Wählerver-
zeichnis kann von dieser oder diesem bis zu einem Ar-
beitstag nach Ablauf der Offenlegungsfrist Widerspruch 
bei der Kanzlerin/dem Kanzler der Universität (Wah-
lamt) erhoben werden. 

 

(4) Der Termin für die Studierendenparlamentswahl und die 
Wahl der Fachschaftsräte sowie die Einzelheiten des 
Wahlverfahrens werden durch Wahlbekanntmachung 
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(5) Für die Zusendung der Briefwahlunterlagen gilt die 
Wahlordnung der Universität Kassel. 

 

(6) Die Festlegung der Höhe der studentischen Beiträge 
erfolgt unabhängig von der Höhe der Wahlbeteiligung 
bei der vorangegangenen Wahl zu der Studierenden-
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§ 8 Vorbereitung der Wahl 
 

(1) Die Kandidatur zur Wahl erfolgt durch Einreichen eines 
Wahlvorschlages bis zum Ablauf der in der Wahlbe-
kanntmachung gesetzten Frist beim Wahlamt der Uni-
versität Kassel. Ein Wahlvorschlag besteht aus dem Vor-
schlag einer Wahlliste. 

 



(2) Ein Wahlvorschlag muß enthalten:  

Name, Vorname, Wahl-Fachbereich, Semesterzahl und 
genaue Anschrift der Kandidierenden, sowie die Be-
reitschaftserklärung der Kandidierenden, sich zur Wahl 
zu stellen.  

(3) Auf jeder Wahlvorschlagsliste ist die Reihenfolge der 
Kandidierenden festzulegen. Die Reihenfolge ist endgül-
tig.  

(4) Tritt eine kandidierende Person einer Wahlliste ord-
nungsgemäß zurück oder wird sie von der Liste gestri-
chen, rücken alle folgenden Kandidierenden der betref-
fenden Liste einen Platz vor. 

§ 9 Durchführung der Wahl  

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl wird ein 
studentischer Wahlausschuß gebildet.  

(2) Der studentische Wahlausschuß besteht aus drei Mitglie-
dern, die keinem anderen Organ der Studentenschaft oder 
der Hochschule angehören oder dafür kandidieren dür-
fen. Der studentische Wahlausschuß wird vom Studen-
tenparlament gewählt. Der Ausschuß wählt aus seiner 
Mitte eine Vorsitzende / einen Vorsitzenden und eine 
Vertreterin / einen Vertreter. Zu den Aufgaben des stu-
dentischen Wahlausschusses gehört insbesondere die Er-
stellung eines Terminplans für die Durchführung der 
Wahlen, der mit dem StuPa-Präsidium, dem AStA und 
der Kanzlerin / dem Kanzler der Hochschule abzustim-
men ist.  

(3) Die Sitzungen des Wahlausschusses sind öffentlich.  

(4) Dem studentischen Wahlausschuss obliegt die Beauf-
sichtigung der Wahlhandlung und der Wahllokale. Der 
studentische Wahlausschuss prüft die eingereichten 
Wahlvorschläge auf Vollständigkeit und Richtigkeit.  

(5) Die Vorschriften der Wahlordnung der Universität Kas-
sel in der jeweils gültigen Fassung gelten entsprechend.  

(6) Die Mitglieder des studentischen Wahlausschusses sind 
gehalten, sich während der Wahl wiederholt von der 
Ordnungsmäßigkeit des Wahlverlaufes zu überzeugen. 
Die/der Vorsitzende des studentischen Wahlausschusses 
muss ständig durch die Geschäftsstelle der Studenten-
schaft zur Entgegennahme von Beschwerden und Hin-
weisen erreichbar sein.  

 

(7) Der studentische Wahlausschuss kann bei Bedarf verlan-
gen, dass die Listen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zur 
Verfügung stellen. 

§ 10 Feststellung des Wahlergebnisses  

(1) Nach Beendigung der Wahl öffnet der studentische 
Wahlausschuss die Urnen und stellt die Zahl der abgege-
benen Stimmen sowie die Wahlbeteiligung fest. Die Aus-
zählung der Stimmen erfolgt durch den studentischen 
Wahlausschuß unter Mitwirkung der Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer. Bestehen Zweifel über die Gültigkeit 
der Stimmen, so entscheidet der studentische Wahlaus-
schuß. Das Ergebnis der Stimmenauszählung ist im 
Wahlprotokoll zu vermerken. Eine Zwischenzählung ist 
unzulässig.  

(2) Nach der Auszählung wird die Zahl der auf jeden Wahl-
vorschlag entfallenen Stimmen festgestellt. Nach dem 
Hare-Niemeyer-Verfahren der mathematischen Proporti-
on wird die Reihenfolge der Parlamentsmitglieder und 

(2) Ein Wahlvorschlag muss enthalten: 
 

 Name, Vorname, Wahl-Fachbereich, Geburtsdatum und 
genaue Anschrift der Kandidierenden, sowie die Einver-
ständniserklärung der Kandidierenden, sich zur Wahl zu 
stellen. 

 

(3) Auf jeder Wahlvorschlagsliste ist die Reihenfolge der 
Kandidierenden festzulegen. Die Reihenfolge ist endgül-
tig. 

 

(4) Tritt eine kandidierende Person einer Wahlliste ord-
nungsgemäß zurück oder wird sie von der Liste gestri-
chen, rücken alle folgenden Kandidierenden der betref-
fenden Liste einen Platz vor. 

 

§ 9 Durchführung der Wahl 
 

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl wird ein 
studentischer Wahlausschuss gebildet. 

 

(2) Der studentische Wahlausschuss besteht aus drei Mit-
gliedern, die keinem anderen Organ der Studierenden-
schaft oder der Hochschule angehören oder dafür kan-
didieren. Der studentische Wahlausschuss wird vom 
Studierendenparlament gewählt. Der Ausschuss wählt 
aus seiner Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden. 
Zu den Aufgaben des studentischen Wahlausschusses 
gehören insbesondere die Koordination der Wahlen und 
die Zusammenarbeit mit dem zentralen Wahlvorstand. 

 
 
 
 
(3) Die Sitzungen des Wahlausschusses sind öffentlich. 
 

(4) Dem studentischen Wahlausschuss obliegt die Beauf-
sichtigung der Wahlhandlung und der Wahllokale. 

 
 
 

(5) Die Vorschriften der Wahlordnung der Universität Kas-
sel in der jeweils gültigen Form gelten entsprechend. 

 

(6) Die Mitglieder des studentischen Wahlausschusses sind 
gehalten, sich während der Wahl wiederholt von der 
Ordnungsmäßigkeit des Wahlverlaufes zu überzeugen. 
Die/der Vorsitzende des studentischen Wahlausschusses 
muss ständig durch die Geschäftsstelle der Studieren-
denschaft, den Sitz des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses, zur Entgegennahme von Beschwerden und 
Hinweisen erreichbar sein. 

 

(7) Der studentische Wahlausschuss kann bei Bedarf ver-
langen, dass die Listen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
zur Verfügung stellen. 

 

§ 10 Feststellung des Wahlergebnisses 
 

(1) Nach Beendigung der Wahl öffnet der studentische 
Wahlausschuss die Urnen und stellt die Zahl der abgege-
benen Stimmen sowie die Wahlbeteiligung fest. Die 
Auszählung der Stimmen erfolgt durch den studenti-
schen Wahlausschuss unter Mitwirkung der Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfer. Bestehen Zweifel über die Gül-
tigkeit der Stimmen, so entscheidet der studentische 
Wahlausschuss. Das Ergebnis der Stimmenauszählung 
ist im Wahlprotokoll zu vermerken. Eine Zwischenzäh-
lung ist unzulässig. 

 

(2) Nach der Auszählung wird die Zahl der auf jeden Wahl-
vorschlag entfallenen Stimmen festgestellt. Nach dem 
Hare-Niemeyer-Verfahren der mathematischen Proporti-
on wird die Reihenfolge der Parlamentsmitglieder und 



die der Nachrückenden festgestellt. Entfallen auf einen 
Wahlvorschlag mehr Sitze als Kandidierende vorhanden 
sind, so bleiben die restlichen Sitze unbesetzt.  

(3) Das Ergebnis der Wahl ist vom studentischen Wahlaus-
schuß an allen Standorten durch Aushang und im Internet 
bekanntzugeben.  

(4) Die Anfechtung kann sich nur auf die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahl beziehen. Sie muß spätestens 
sieben Tage nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
in Form eines schriftlichen Antrages an den Ältestenrat 
erfolgt sein. Über die Gültigkeit der Wahl entscheidet der 
Ältestenrat. Bei Ungültigkeit der Wahl findet unverzüg-
lich eine Wiederholungswahl statt. 

§ 11 Außerordentliche Wahl des Studentenparlaments  
 

(1) Unabhängig von der grundsätzlichen Regelung in § 7.2 
müssen außerordentliche Wahlen zum Studentenparla-
ment stattfinden, wenn das Studentenparlament dies mit 
zwei Dritteln der Stimmen seiner Mitglieder beschließt. 

 

(2) Ist die Neuwahl innerhalb der ersten Hälfte der regulären 
Amtszeit des Studentenparlaments abgeschlossen, so en-
det die Amtszeit des außerordentlichen, neugewählten 
Studentenparlaments zum nächsten regulären Wahlter-
min (s. 7.2) anderenfalls zum Wahltermin des folgenden 
Jahres. 

 
Siehe ehemaliger § 6 des II. Abschnitts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die der Nachrückenden festgestellt. Entfallen auf einen 
Wahlvorschlag mehr Sitze als Kandidierende vorhanden 
sind, so bleiben die restlichen Sitze unbesetzt. 

 

(3) Das Ergebnis der Wahl ist vom studentischen Wahlaus-
schuss an allen Standorten durch Aushang und im Inter-
net bekannt zu geben. 

 

(4) Die Anfechtung kann sich nur auf die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahl beziehen. Sie muss spätestens 
sieben Tage nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
in Form eines schriftlichen Antrages an den Ältestenrat 
erfolgt sein. Über die Gültigkeit der Wahl entscheidet 
der Ältestenrat. Bei Ungültigkeit der Wahl findet unver-
züglich eine Wiederholungswahl statt. 

 

§ 11 Außerordentliche Wahl des Studierendenparla-
ments 

 

(1) Unabhängig von der grundsätzlichen Regelung in § 13 
(2) dieser Satzung müssen außerordentliche Wahlen zum 
Studierendenparlament stattfinden, wenn das Studieren-
denparlament dies mit zwei Dritteln der Stimmen seiner 
Mitglieder beschließt. 

 

(2) Ist die Neuwahl innerhalb der ersten Hälfte der regulären 
Amtszeit des Studierendenparlaments abgeschlossen, so 
endet die Amtszeit des außerordentlichen, neu gewählten 
Studierendenparlaments zum nächsten regulären Wahl-
termin (siehe § 13 (2) dieser Satzung), andernfalls zum 
Wahltermin des folgenden Jahres. 

 

III. Das Studierendenparlament 
 

§ 12 Aufgaben 
 

(1) Das Studierendenparlament ist das oberste beschlussfas-
sende Organ der Studierendenschaft. 

 

(2) Das Studierendenparlament beschließt über grundsätzli-
che Angelegenheiten der Studierendenschaft. 

 

(3) Es hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 

1. Wahl, Entlastung und Abberufung der Mitglieder des 
Allgemeinen Studierendenausschusses, 

 

2. Wahl und Abwahl der studentischen Vertreterinnen 
und Vertreter in den Verwaltungsrat des Studenten-
werks, 

 

3. Wahl der Mitglieder des Ältestenrates, 
 
 

4. Festsetzung der Höhe der Beiträge der Studierenden-
schaft, 

 

5. Stellungnahme zu sonstigen Beiträgen, soweit Gesetze 
und Verordnungen dieses vorsehen, 

 

6. Verabschiedung des Haushaltsplanes der Studieren-
denschaft, 

 

7. Erlass, Änderung und Aufhebung von Satzungen der 
Studierendenschaft, 

 

8. Erlass, Änderung und Aufhebung einer Geschäftsord-
nung. 

 

(4) Beschlüsse des Studierendenparlaments können durch 
Anfechtung beim Ältestenrat gemäß § 24 (3) sowie Ur-
abstimmungen gemäß § 29 dieser Satzung aufgehoben 
werden. 

 

(5) Das Studierendenparlament kann alle Amtsträgerinnen 
und Amtsträger der Studierendenschaft auffordern, über 
ihre Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. 



 

 

 

 

 

 

 
siehe § 7 des II. Abschnitts. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

§ 12 Präsidium des Studentenparlaments  

(1) Das Studentenparlament wählt aus seiner Mitte eine 
Präsidentin / einen Präsidenten und zwei Vizepräsiden-
tinnen bzw. Vizepräsidenten.  

(2) Das Präsidium ist für die Durchführung der Arbeit des 
Studentenparlaments verantwortlich. 

§ 13 Einberufung und Beschlussfähigkeit des Studenten-
parlaments  

(1) Das Präsidium beruft das Studentenparlament während 
der Vorlesungszeit mindestens einmal monatlich zu einer 
Sitzung ein. Näheres regelt die Geschäftsordnung.  

 

(2) Weitere Sitzungen finden auf Beschluß des Präsidiums 
statt, sowie auf schriftliches Verlangen von zehn Mit-
gliedern des Studentenparlaments oder des Allgemeinen 
Studentenausschusses oder von hundert Studierenden. 
Dem Verlangen sind die gewünschten Tagesordnungs-
punkte beizufügen. 

  

(3) Das Studentenparlament ist beschlußfähig, wenn es 
ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als die Hälf-
te seiner Mitglieder anwesend sind.  

(4) Ist eine ordentlich einberufene Sitzung des Studentenpar-
laments nicht beschlußfähig, so muß innerhalb der näch-
sten fünf Vorlesungstage eine außerordentliche Sitzung 
einberufen werden, die auf jeden Fall beschlußfähig ist, 
unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder. 

 

(6) Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierendenschaft 
in den Gremien der Universität und im Verwaltungsrat 
des Studentenwerks sind verpflichtet, in den Beratungen 
der Gremien die Beschlüsse der Organe der Studieren-
denschaft und der Fachschaften vorzutragen und zu be-
gründen. Sie sind weiterhin verpflichtet, dem Studieren-
denparlament und dem Allgemeinen Studierendenaus-
schuß sowie gegebenenfalls dem Fachschaftsrat über die 
Beratungen und Beschlüsse dieser Gremien Auskunft zu 
geben, soweit die Beratungen und Beschlüsse nicht ver-
traulich zu behandeln sind. 

 

§ 13 Zusammensetzung und Amtszeit des Studierenden-
parlaments 

   
(1) Das Studierendenparlament besteht aus 25 Mitgliedern. 
 

(2) Das Studierendenparlament wird zusammen mit den 
jährlich durchzuführenden Wahlen der studentischen 
Mitglieder des Senats und der Fachbereichsräte sowie 
der Fachschaftsräte gewählt. 

 

(3) Das Studierendenparlament tritt in den letzten vierzehn 
Tagen der Vorlesungszeit des Semesters, in dem gewählt 
wurde, zu einer konstituierenden Sitzung zusammen, auf 
der es das Präsidium des Studierendenparlaments und 
den Allgemeinen Studierendenausschuss wählt. Die 
Amtszeit des Studierendenparlaments beginnt mit der 
konstituierenden Sitzung und beträgt in der Regel ein 
Jahr. 

 

(4) Die Amtszeit des Studierendenparlaments verlängert sich 
über den Zeitraum eines Jahres hinaus, wenn nach Ab-
lauf eines Jahres kein neues Studierendenparlament 
rechtswirksam gewählt worden ist, jedoch höchstens um 
ein halbes Jahr. 

 
§ 14 Präsidium des Studierendenparlaments 
 

(1) Das Studierendenparlament wählt aus seiner Mitte eine 
Präsidentin/einen Präsidenten und zwei Vizepräsidentin-
nen bzw. Vizepräsidenten. 

 

(2) Das Präsidium ist für die Durchführung der Arbeit des 
Studierendenparlaments verantwortlich. 

 

§ 15 Einberufung und Beschlussfähigkeit des Studieren-
denparlaments 

 

(1) Das Präsidium beruft das Studierendenparlament wäh-
rend der Vorlesungszeit mindestens einmal monatlich zu 
einer Sitzung ein. Näheres regelt die Geschäftsordnung 
des Studierendenparlaments. 

 

(2) Weitere Sitzungen finden auf Beschluss des Präsidiums 
statt, sowie auf schriftliches Verlangen 

 - von zehn Mitgliedern des Studierendenparlaments oder 
 - des Allgemeinen Studierendenausschusses oder 
 - von hundert Studierenden. 
 Dem Verlangen sind die gewünschten Tagesordnungs-

punkte beizufügen. 
 

(3) Das Studierendenparlament ist beschlussfähig, wenn es 
ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als die Hälf-
te seiner Mitglieder anwesend sind. 

 

(4) Ist eine ordentlich einberufene Sitzung des Studieren-
denparlaments nicht beschlussfähig, so muss innerhalb 
der nächsten fünf Vorlesungstage eine außerordentliche 
Sitzung einberufen werden, die auf jeden Fall beschluss-
fähig ist, unabhängig von der Zahl der erschienenen Mit-
glieder. 

 



(5) Ist ein Mitglied des Studentenparlaments verhindert, an 
einer Sitzung teilzunehmen und teilt es dies dem Präsidi-
um mit, so wird das Mandat für diese Sitzung von 
der/dem auf der eigenen Liste nächstfolgenden Nachrük-
kenden wahrgenommen. 

§ 14 Öffentlichkeit der Sitzungen des Studentenparla-
ments  

(1) Die Sitzungen des Studentenparlaments sind grundsätz-
lich öffentlich. Personalangelegenheiten werden in nicht 
öffentlicher Sitzung behandelt.  

(2) Termine und Tagesordnungen der Sitzungen sind späte-
stens drei Werktage vor Beginn der Sitzung durch Aus-
hänge an mehreren, der Studentenschaft frei zugängli-
chen Stellen und im Internet bekanntzugeben. Entwürfe 
von Haushaltsplänen sind eine Woche vor Beratung zu 
veröffentlichen.  

(3) Zu Beginn jeder Sitzung ist den Studierenden Gelegen-
heit zu geben, Anfragen an das Studentenparlament zu 
richten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

 

§ 15 Beschlüsse und Wahlen im Studentenparlament  

(1) Die Wahlen nach § 6.2.1 und 6.2.2 bedürfen der absolu-
ten Mehrheit der Stimmen. Erreicht im zweiten Wahl-
gang keine Bewerberin oder kein Bewerber die erforder-
liche Mehrheit, findet ein dritter Wahlgang statt, in dem 
gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der Stimmen auf 
sich vereinigt. 

 

 

 

 
(2) Die Mitglieder des Ältestenrates gemäß 6.2.3 dieser 

Satzung werden nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl gewählt. 

(3) Beschlüsse nach 6.2.4 bis 6.2.8 bedürfen der absoluten 
Mehrheit der Stimmen des Studentenparlaments. Der Er-
laß oder die Änderung der Satzung der Studentenschaft 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesen-
den, mindestens aber der Mehrheit der Mitglieder. 

 

(4) Sonstige Beschlüsse des Studentenparlaments sind mit 
der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder zu 
fassen.  

(5) Das Studentenparlament kann Beschlüsse nach 15.3 und 
15.4 mit den in 15.3 und 15.4 genannten Mehrheiten 
wieder aufheben.  

(6) Die Protokolle des StuPa sind öffentlich zugänglich zu 
machen. Folgende Beschlüsse des Studentenparlaments 
müssen an der Studentenschaft frei zugänglichen Stellen 
bekannt gegeben werden  

1. der Haushaltsplan der Studentenschaft,  

2. vom Studentenparlament beschlossene Satzungsände-
rungen,  

3. Anträge und Vorlagen zur Urabstimmung,  

4. Ergebnisse von Urabstimmungen, 

5. Festsetzung der Beiträge. 

(5) Ist ein Mitglied des Studierendenparlaments verhindert, 
an einer Sitzung teilzunehmen und teilt es dies dem Prä-
sidium mit, so darf das Mandat für diese Sitzung von ei-
nem anderen gewählten Mitglied der eigenen Liste 
wahrgenommen werden. 

 

§ 16 Öffentlichkeit der Sitzungen des Studierendenpar-
laments 

 

(1) Die Sitzungen des Studierendenparlaments sind grund-
sätzlich öffentlich. Personalangelegenheiten werden in 
nicht öffentlicher Sitzung behandelt. 

 

(2) Termine und Tagesordnungen der Sitzungen sind späte-
stens drei Vorlesungstage vor Beginn der Sitzung durch 
Aushänge an mehreren, der Studierendenschaft frei zu-
gänglichen Stellen und im Internet bekannt zu geben. 
Entwürfe von Haushaltsplänen sind eine Woche vor Be-
ratung zu veröffentlichen. 

 

(3) Zu Beginn jeder Sitzung ist den Studierenden Gelegen-
heit zu geben, Anfragen an das Studierendenparlament 
zu richten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des 
Studierendenparlaments. 

 

§ 17 Beschlüsse und Wahlen im Studierendenparlament 
 

(1) Die Wahlen nach § 12 (3) S. 1 und 12 (3) S. 2 bedürfen 
der absoluten Mehrheit der Stimmen. Erreicht im zwei-
ten Wahlgang keine Bewerberin oder kein Bewerber die 
erforderliche Mehrheit, findet ein dritter Wahlgang statt, 
in dem gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der Stim-
men auf sich vereinigt. 

 

(2) Erhält bei Wahlen nach § 12 (3) S. 1 und 12 (3) S. 2 
dieser Satzung in den zwei ersten Wahlgängen keine 
Kandidatin/kein Kandidat die erforderliche Mehrheit, so 
findet auf der nächsten regulären Sitzung des Studieren-
denparlaments erneut eine Wahl statt. Hier ist gewählt, 
wer die einfache Mehrheit der Stimmen auf sich verei-
nigt. 

 

(3) Die Wahl der Mitglieder des Ältestenrates gemäß § 12 
(3) S. 3 dieser Satzung findet nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl statt. 

 

(4) Beschlüsse nach § 12 (3) S. 4 bis § 12 (3) S. 8 bedürfen 
der absoluten Mehrheit der Stimmen des Studierenden-
parlaments. Der Erlass oder die Änderung der Satzung 
der Studierendenschaft bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Anwesenden, mindestens aber der Mehrheit 
der Mitglieder. 

 

(5) Sonstige Beschlüsse des Studierendenparlaments sind 
mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
zu fassen. 

 

(6) Das Studierendenparlament kann Beschlüsse nach § 17 
(4) und §17 (5) mit den in § 17 (4) und § 17 (5) genann-
ten Mehrheiten wieder aufheben. 

 

(7) Die Protokolle des Studierendenparlaments sind öffent-
lich zugänglich zu machen. Folgende Beschlüsse des 
Studierendenparlaments müssen an der Studierenden-
schaft frei zugänglichen Stellen bekannt gegeben werden 

 

 1. der Haushaltsplan der Studierendenschaft, 
 

2. vom Studierendenparlament beschlossene Satzungs-
änderungen, 

 

 3. Anträge und Vorlagen zur Urabstimmung, 
 

 4. Ergebnisse von Urabstimmungen, 
 

 5. Festsetzung der Beiträge. 
 



(7) Alle Beschlüsse nach 15.6. treten mit ihrer Veröffentli-
chung in Kraft. Beschlüsse nach 15.6.1 bedürfen zuvor 
der Zustimmung der Hochschulleitung, Beschlüsse nach 
15.6.2 und 15.6.5 der Präsidentin / des Präsidenten der 
Universität.  

(8) Beschlüsse, die beim Ältestenrat angefochten und von 
diesem nicht aufgehoben werden, treten mit der Ent-
scheidung des Ältestenrates in Kraft. 

§ 16 Mandatsverlust  

(1) Mitglieder des Studentenparlaments scheiden vorzeitig 
aus dem Amt aus  

1. durch Exmatrikulation von der Universität Kassel,  

2. durch Rücktritt, der dem Präsidium des Studentenpar-
laments schriftlich mitgeteilt werden muss,  

3. durch Einstellung als Sachbearbeiterin bzw. Sachbe-
arbeiter beim AStA,  

4. durch Wahl in den AStA.  
 

§ 17 Ausschüsse des Studentenparlaments  

(1) Das Studentenparlament wählt einen Rechnungsprü-
fungsausschuß, einen Finanzausschuss und einen Haupt-
ausschuss als ständige Ausschüsse. Diese Ausschüsse 
werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ge-
wählt. 

(2) Zur Unterstützung des Studentenparlaments können 
weitere Ausschüsse gebildet werden. Ihre Tätigkeit ist 
sachlich zu begrenzen. Jede im Studentenparlament ver-
tretene Liste sollte ein Mitglied in diese Ausschüsse ent-
senden.  

(3) Alle Ausschüsse außer dem Hauptausschuss wählen aus 
ihrer Mitte eine Vorsitzende / einen Vorsitzenden.  

(4) Der Rechnungsprüfungsausschuß besteht aus sieben 
Mitgliedern des Studentenparlaments. Ihm obliegt die 
Überwachung der Buch- und Kassenführung, sowie die 
Bearbeitung der an ihn überwiesenen Vorlagen. Die Mit-
glieder des Rechnungsprüfungsausschusses dürfen nicht 
dem Allgemeinen Studentenausschuss angehören oder in 
dem zu prüfenden Haushaltsjahr angehört haben. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
fünf Mitglieder anwesend sind. Er ist prüffähig, wenn 
drei Mitglieder anwesend sind. 

(5) Der Hauptausschuss (HA) nimmt während der Semester-
ferien die Aufgaben des Parlaments wahr. Im Einzelnen 
unterliegt er folgenden Bestimmungen:  

1. Der HA besteht aus sieben Mitgliedern des Studenten-
parlaments und dessen Präsidium.  

2. Er tritt auf Wunsch des AStAs oder drei seiner Mit-
glieder zusammen, in der Regel jedoch nicht öfter als 
alle drei Wochen.  

3. Der HA kann Ausgaben, Anschaffungen und Verkäu-
fe, deren Wert über 1000 Euro hinausgeht, sowie Aus-
landsreisen im Auftrag der Studentenschaft, genehmi-
gen.  

4 Der HA kann die Zustimmung zu Berufungen und Ent-
lassungen von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
tern des AStA erteilen.  

5. Der HA kann Resolutionen verabschieden. 

(8) Alle Beschlüsse nach § 17 (7) treten mit ihrer Veröffent-
lichung in Kraft. Beschlüsse nach § 17 (7) S. 1 bedürfen 
zuvor der Zustimmung der Hochschulleitung, Beschlüsse 
nach § 17 (7) S. 2 und § 17 (7) S. 5 der Präsidentin/des 
Präsidenten der Universität. 

 
(9) Beschlüsse, die beim Ältestenrat angefochten und von 

diesem nicht aufgehoben werden, treten mit der Ent-
scheidung des Ältestenrates in Kraft. 

 

§ 18 Mandatsverlust 
 

(1) Mitglieder des Studierendenparlaments scheiden vorzei-
tig aus dem Amt aus 

 

 1. durch Exmatrikulation von der Universität Kassel, 
 

2. durch Rücktritt, der dem Präsidium des Studierenden-
parlaments schriftlich mitgeteilt werden muss, 

 

3. durch Einstellung als Sachbearbeiterin bzw. Sachbe-
arbeiter beim AStA, 

 

 4. durch Wahl in den AStA, 
 

 5. durch Wahl in den Ältestenrat. 
 

§ 19 Ausschüsse des Studierendenparlaments 
 

(1) Das Studierendenparlament wählt einen Rechnungsprü-
fungsausschuss, einen Finanzausschuss und einen 
Hauptausschuss als ständige Ausschüsse. Diese Aus-
schüsse werden nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl gewählt. 

 

(2) Zur Unterstützung des Studierendenparlaments können 
weitere Ausschüsse gebildet werden. Ihre Tätigkeit ist 
sachlich zu begrenzen. Jede im Studierendenparlament 
vertretene Liste sollte ein Mitglied in diese Ausschüsse 
entsenden. 

 

(3) Alle Ausschüsse außer dem Hauptausschuss wählen aus 
ihrer Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden. 

 

(4) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus sieben 
Mitgliedern des Studierendenparlaments. Ihm obliegen 
die Überwachung der Buch- und Kassenführung, sowie 
die Bearbeitung der an ihn überwiesenen Vorlagen. Die 
Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses dürfen 
nicht dem Allgemeinen Studierendenausschuss angehö-
ren oder in dem zu prüfenden Haushaltsjahr angehört 
haben. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist beschluss-
fähig, wenn fünf Mitglieder anwesend sind. Er ist prüf-
fähig, wenn drei Mitglieder anwesend sind. 

 

(5) Der Hauptausschuss (HA) nimmt während der vorle-
sungsfreien Zeit die Aufgaben des Parlaments wahr. Im 
Einzelnen unterliegt er folgenden Bestimmungen: 

 
1. Der HA besteht aus sieben Mitgliedern des Studieren-

denparlaments und dessen Präsidium. 
 

2. Er tritt auf Wunsch des AStAs oder drei seiner Mit-
glieder zusammen, in der Regel jedoch nicht öfter als 
alle drei Wochen. 

 

3. Der HA kann Ausgaben, Anschaffungen und Verkäu-
fe, deren Wert über 1000 Euro hinausgeht, sowie Aus-
landsreisen im Auftrag der Studierendenschaft, ge-
nehmigen. 

 

4. Der HA kann die Zustimmung zu Berufungen und 
Entlassungen von Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beitern des AStAs erteilen. 

 

5. Der HA kann Resolutionen verabschieden. 
 



 6. Alle anderen Aufgaben des Studentenparlaments 
können nicht durch den HA wahrgenommen werden, 
insbesondere nicht Wahlen, Verabschiedung von 
Haushalten, Entlastung des AStA und Änderung der 
Satzung und der Geschäftsordnung der Studenten-
schaft.  

7. Der HA ist nicht befugt, Beschlüsse des StuPa aufzu-
heben oder zu verändern. 

(6) Die Ausschüsse können im Rahmen ihrer Aufgabenstel-
lung das persönliche Erscheinen aller Amtsträger der 
verfassten Studentenschaft zur Erteilung von Auskünften 
verlangen.  

(7) Das Studentenparlament hat das Recht - und auf Verlan-
gen eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht - Unter-
suchungsausschüsse zur Überprüfung der Tätigkeit der 
Amtsträger der Studentenschaft mit Ausnahme der Mit-
glieder des Ältestenrates einzusetzen. Mindestens eine 
Antragstellerin oder ein Antragsteller soll Mitglied des 
entsprechenden Ausschusses sein. Untersuchungsaus-
schüsse sind nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
zu bilden.  

(8) Jedes Mitglied des Studentenparlaments ist berechtigt, 
die Erstattung eines Minderheitsberichtes vor dem Stu-
dentenparlament zu verlangen.  

(9) Jedes Mitglied des Studentenparlamentes kann beantra-
gen, daß in die Akten der Studentenschaft Einsicht ge-
nommen wird.  

(10) Die Einsichtnahme erfolgt durch einen Aktenein-
sichtsausschuss, der vom Studentenparlament nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt wird. Ist ein 
Akteneinsichtsausschuss nicht gebildet, nimmt der Rech-
nungsprüfungsausschuß die Befugnisse des Aktenein-
sichtsausschusses wahr. Die Mitglieder des Ausschusses 
haben über alle ihnen hierbei zur Kenntnis gelangenden 
personenbezogenen Daten, die nicht zur Klärung der An-
gelegenheit erforderlich sind, gegenüber allen anderen 
Personen Verschwiegenheit zu wahren.  

(11) Der Akteneinsichtsausschuss bzw. der Rechnungsprü-
fungsausschuß berichtet dem Studentenparlament insge-
samt über das Ergebnis der Akteneinsicht. Soweit über 
personenbezogene Daten zu berichten ist, erfolgt der Be-
richt unter Abwägung des Informationsrechts des Stu-
dentenparlaments mit den Belangen des Datenschutzes. 
In besonders schwierigen Fällen ist die / der Daten-
schutzbeauftragte der Hochschule zu Rate zu ziehen. 

 

III. Der Allgemeine Studentenausschuss  
 

§ 18 Der Allgemeine Studentenausschuss  

(1) Der Allgemeine Studentenausschuss ist das Exekutivor-
gan der Studentenschaft. Er führt die Beschlüsse des 
Studentenparlaments aus und ist dem Studentenparla-
ment dafür verantwortlich.  

(2) Der Allgemeine Studentenausschuss führt die laufenden 
Geschäfte der Studentenschaft in eigener Verantwortung 
nach Maßgabe der Beschlüsse des Studentenparlaments 
und des Haushaltsplans.  

(3) Der Allgemeine Studentenausschuss vertritt die Studen-
tenschaft gerichtlich und außergerichtlich. Rechtsge-
schäftliche Erklärungen müssen von mindestens zwei 
Mitgliedern des Allgemeinen Studentenausschusses ge-

6. Alle anderen Aufgaben des Studierendenparlaments 
können nicht durch den HA wahrgenommen werden, 
insbesondere nicht Wahlen, Verabschiedung von 
Haushalten, Entlastung des AStAs und Änderung der 
Satzung der Studierendenschaft und der Geschäftsord-
nung des Studierendenparlaments. 

 

7. Der HA ist nicht befugt, Beschlüsse des StuPas aufzu-
heben oder zu verändern. 

 

(6) Die Ausschüsse können im Rahmen ihrer Aufgabenstel-
lung das persönliche Erscheinen aller Amtsträger der 
verfassten Studierendenschaft zur Erteilung von Aus-
künften verlangen. 

 

(7) Das Studierendenparlament hat das Recht – und auf 
Verlangen eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht – 
Untersuchungsausschüsse zur Überprüfung der Tätigkeit 
der Amtsträger der Studierendenschaft mit Ausnahme 
der Mitglieder des Ältestenrates einzusetzen. Mindestens 
eine Antragstellerin oder ein Antragsteller soll Mitglied 
des entsprechenden Ausschusses sein. Untersuchungs-
ausschüsse sind nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl zu bilden. 

 

(8) Jedes Mitglied des Studierendenparlaments ist berech-
tigt, die Erstattung eines Minderheitsberichtes vor dem 
Studierendenparlament zu verlangen. 

 

(9) Jedes Mitglied des Studierendenparlaments kann bean-
tragen, dass in die Akten der Studierendenschaft Einsicht 
genommen wird. 

 

(10) Die Einsichtnahme erfolgt durch einen Aktenein-
sichtsausschuss, der vom Studierendenparlament nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt wird. Ist 
ein Akteneinsichtsausschuss nicht gebildet, nimmt der 
Rechnungsprüfungsausschuss die Befugnisse des Akten-
einsichtsausschusses wahr. Die Mitglieder des Aus-
schusses haben über alle ihnen hierbei zur Kenntnis ge-
langenden personenbezogenen Daten, die nicht zur Klä-
rung der Angelegenheit erforderlich sind, gegenüber al-
len anderen Personen Verschwiegenheit zu wahren. 

 

(11) Der Akteneinsichtsausschuss bzw. der Rechnungsprü-
fungsausschuss berichtet dem Studierendenparlament 
insgesamt über das Ergebnis der Akteneinsicht. Soweit 
über personenbezogene Daten zu berichten ist, erfolgt 
der Bericht unter Abwägung des Informationsrechts des 
Studierendenparlaments mit den Belangen des Daten-
schutzes. In besonders schwerwiegenden Fällen ist 
die/der Datenschutzbeauftragte der Hochschule zu Rate 
zu ziehen. 

 

IV. Der Allgemeine Studierendenaus-
schuss 

 

§ 20 Der Allgemeine Studierendenausschuss 
 

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss ist das Exeku-
tivorgan der Studierendenschaft. Er führt die Beschlüsse 
des Studierendenparlaments aus und ist dem Studieren-
denparlament dafür verantwortlich. 

 

(2) Der Allgemeine Studierendenausschuss führt die laufen-
den Geschäfte der Studierendenschaft in eigener Ver-
antwortung nach Maßgabe der Beschlüsse des Studie-
rendenparlaments und des Haushaltsplans. 

 

(3) Der Allgemeine Studierendenausschuss vertritt die Stu-
dierendenschaft gerichtlich und außergerichtlich. 
Rechtsgeschäftliche Erklärungen müssen von mindestens 
zwei Mitgliedern des Allgemeinen Studierendenaus-



meinschaftlich abgegeben werden. Erklärungen, durch 
die die Studentenschaft verpflichtet werden soll, bedür-
fen der Schriftform. Verpflichtungen über die Amtszeit 
des Allgemeinen Studentenausschusses hinaus bedürfen 
der Genehmigung durch das Studentenparlament.  

 

(4) Die Referentinnen und Referenten des AStA sind ver-
pflichtet, am Ende des Haushaltsjahres dem Studenten-
parlament einen Tätigkeitsbericht vorzulegen und zu 
veröffentlichen. Liegt bis Ende des Haushaltsjahres kein 
veröffentlichter Tätigkeitsbericht vor, werden die Perso-
nalmittel bis auf Vorlage gesperrt.  

(5) Zu Beginn seiner Amtszeit gibt sich der AStA eine 
Geschäftsordnung, die er dem Studentenparlament dar-
stellt. 

§ 19 Zusammensetzung  

(1) Der Allgemeine Studentenausschuss setzt sich aus bis zu 
acht, jedoch mindestens fünf, Referaten zusammen. Die 
Referate umfassen den ersten Vorsitz, den stellvertreten-
den Vorsitz, ein Finanzreferat und bis zu fünf weitere 
Aufgabengebiete. Die genaue Anzahl wird in der konsti-
tuierenden Sitzung vor der Wahl der Referentinnen und 
Referenten für eine Amtsperiode festgelegt.  

 

 

(2) Die Mitglieder des Allgemeinen Studentenausschusses 
werden mit absoluter Stimmenmehrheit vom Studenten-
parlament gewählt. Erreicht im zweiten Wahlgang keine 
Bewerberin oder kein Bewerber die erforderliche Mehr-
heit, findet ein dritter Wahlgang statt, in dem gewählt ist, 
wer die einfache Mehrheit der Stimmen auf sich verei-
nigt.  

(3) Aufgabengebiete von Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter werden vom Allgemeinen Studentenausschuss 
mit Zustimmung des Studentenparlaments festgelegt. Die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sind jeweils ent-
sprechend ihrer Aufgabenstellung Referentinnen oder 
Referenten des AStAs zuzuordnen. Der Allgemeine Stu-
dentenausschuss beruft und entläßt die Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter nach Zustimmung des Studen-
tenparlaments. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter des AStA legen diesem am Ende des Haushaltsjah-
res einen Tätigkeitsbericht vor. Liegt bis Ende des Haus-
haltsjahres kein Tätigkeitsbericht vor, werden die Perso-
nalmittel bis auf Vorlage gesperrt. Die Beschäftigungs-
dauer der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter endet 
mit der Amtszeit des AStA. 

§ 20 Sitzungen  

(1) Zur Koordination seiner Tätigkeit finden Arbeitssitzun-
gen des Allgemeinen Studentenausschusses mindestens 
einmal im Semester mit allen Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern statt.  

(2) Während der Veranstaltungszeit findet einmal wöchent-
lich eine öffentliche Sitzung statt, in der vorlesungsfreien 
Zeit mindestens einmal im Monat.  

(3) Der AStA ist beschlußfähig, wenn die Hälfte seiner 
gewählten Mitglieder anwesend sind.  

§ 21 Amtszeit  

(1) Die Amtszeit des Allgemeinen Studentenausschusses 
beträgt in der Regel ein Jahr. Der Allgemeine Studenten-
ausschuss wird auf der konstituierenden Sitzung des Stu-

schusses gemeinschaftlich abgegeben werden. Erklärun-
gen, durch die die Studierendenschaft verpflichtet wer-
den soll, bedürfen der Schriftform. Verpflichtungen über 
die Amtszeit des Allgemeinen Studierendenausschusses 
hinaus bedürfen der Genehmigung durch das Studieren-
denparlament. 

 

(4) Die Referentinnen und Referenten des AStA sind ver-
pflichtet, am Ende des Haushaltsjahres dem Studieren-
denparlament einen Tätigkeitsbericht vorzulegen und zu 
veröffentlichen. Liegt bis Ende des Haushaltsjahres kein 
veröffentlichter Tätigkeitsbericht vor, werden die Perso-
nalmittel bis auf Vorlage gesperrt. 

 

(5) Zu Beginn seiner Amtszeit gibt sich der AStA eine 
Geschäftsordnung, die er dem Studierendenparlament 
zur Kenntnisnahme vorlegt. 

 

§ 21 Zusammensetzung 
 

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss setzt sich aus bis 
zu acht, jedoch mindestens fünf, Referaten zusammen. 
Die Referate umfassen den ersten Vorsitz, den stellver-
tretenden Vorsitz sowie ein Finanzreferat, welche von 
jeweils einer Person wahrgenommen werden, und bis zu 
fünf weitere Aufgabengebiete. Die genaue Anzahl wird 
in der konstituierenden Sitzung vor der Wahl der Refe-
rentinnen und Referenten für eine Amtsperiode festge-
legt. 

 

(2) Die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschus-
ses werden mit absoluter Stimmenmehrheit vom Studie-
rendenparlament gewählt. Näheres hierzu regeln § 17 (1) 
und § 17 (2) dieser Satzung. 

 
 
 
 

(3) Aufgabengebiete von Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeitern werden vom Allgemeinen Studierendenaus-
schuss mit Zustimmung des Studierendenparlaments 
festgelegt. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
sind jeweils entsprechend ihrer Aufgabenstellung Refe-
rentinnen oder Referenten des AstAs zuzuordnen. Der 
Allgemeine Studierendenausschuss beruft und entlässt 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter nach Zu-
stimmung des Studierendenparlaments. Die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter des AStAs legen diesem am 
Ende des Haushaltsjahres einen Tätigkeitsbericht vor. 
Liegt bis Ende des Haushaltsjahres kein Tätigkeitsbe-
richt vor, werden die Personalmittel bis auf Vorlage ge-
sperrt. Die Beschäftigungsdauer der Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter endet mit der Amtszeit des AStAs. 

 

§ 22 Sitzungen 
 

(1) Zur Koordination seiner Tätigkeit finden Arbeitssitzun-
gen des Allgemeinen Studierendenausschusses minde-
stens einmal im Semester mit allen Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern statt. 

 

(2) Während der Veranstaltungszeit findet einmal wöchent-
lich eine öffentliche Sitzung statt, in der vorlesungsfreien 
Zeit mindestens einmal im Monat. 

 

(3) Der AStA ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner 
gewählten Mitglieder anwesend ist. 

 

§ 23 Amtszeit 
 

(1) Die Amtszeit des Allgemeinen Studierendenausschusses 
beträgt in der Regel ein Jahr. Der Allgemeine Studieren-
denausschuss wird auf der konstituierenden Sitzung des 



dentenparlaments gewählt. In diesem Fall beginnt seine 
Amtszeit am 1. März. Wird auf der konstituierenden Sit-
zung des Studentenparlaments kein neuer Allgemeiner 
Studentenausschuss gewählt, so tritt das Studentenparla-
ment in den ersten vierzehn Tagen des folgenden Seme-
sters zusammen. In diesem Fall beginnt die Amtszeit des 
AStA am folgenden Tag. Solange nicht wenigstens fünf 
Mitglieder des AStA gewählt sind (1. Vorsitz, 2. Vorsitz, 
Finanzreferentin oder -referent, zwei Beisitzerinnen oder 
Beisitzer), bleibt der bisherige Allgemeine Studentenaus-
schuss im Amt.  

(2) Bei außerordentlichen Wahlen zum Studentenparlament 
beginnt die Amtszeit des neu zu wählenden Allgemeinen 
Studentenausschusses am Tage nach seiner Wahl.  

 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Allgemeinen Studen-
tenausschusses endet vorzeitig  

1. durch Exmatrikulation von der Universität Kassel.  

2. durch Rücktritt, der dem Präsidium des Studentenpar-
laments schriftlich mitzuteilen ist.  

3. durch konstruktives Misstrauensvotum des Studenten-
parlaments, das ein neues Mitglied des AStA wählt.  

 

4. bei Beendigung der Amtszeit nach 21.3.1 und 21.3.2 
hat umgehend eine Neuwahl zu erfolgen. Die zurück-
getretenen Mitglieder des Allgemeinen Studentenaus-
schusses führen ihre Amtsgeschäfte weiter, bis eine 
Neuwahl erfolgt ist. 

IV. Der Ältestenrat  
§ 22 Ältestenrat  

(1) Der Ältestenrat wirkt darauf hin, dass die Studenten-
schaft ihre Aufgaben in Einklang mit den Gesetzen, den 
Satzungen und anderen Vorschriften erfüllt.  

(2) Der Ältestenrat entscheidet über die Zulässigkeit von 
Urabstimmungen, sowie deren Anfechtung und die An-
fechtung von Wahlen zum Studentenparlament mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder. Die Anfechtung von Urab-
stimmungen und Wahlen zum Studentenparlament ist nur 
innerhalb von sieben Tagen nach der Bekanntgabe des 
Abstimmungsergebnisses zulässig.  

(3) Innerhalb von sieben Tagen nach Beschlussfassung kann 
durch eine Studentin bzw. einen Studenten ein Antrag 
auf Überprüfung der Satzungsmäßigkeit der Beschlüsse 
des Studentenparlaments, des Allgemeinen Studenten-
ausschusses, der Fachschaftenkonferenz und der Fach-
schaftsräte beim Ältestenrat gestellt werden. Dies gilt 
auch, soweit Beschlüsse bereits in Kraft getreten sind. 
Stellt der Ältestenrat die Rechtswidrigkeit eines Be-
schlusses fest, so hat er diesen aufzuheben.  

(4) Die / der Vorsitzende des Ältestenrates kann im Einver-
nehmen mit den anderen Mitgliedern den Vollzug von 
Beschlüssen nach 22.3 bis zur endgültigen Entscheidung 
aussetzen. 

§ 23 Zusammensetzung und Amtszeit  

(1) Der Ältestenrat setzt sich aus fünf Mitgliedern zusam-
men, die keinem anderen Organ der Studentenschaft an-
gehören dürfen.  

(2) Die Mitglieder werden für die Dauer von einem Jahr 
vom Studentenparlament nach den Grundsätzen der Ver-

Studierendenparlaments gewählt. In diesem Fall beginnt 
seine Amtszeit am 1. März. Wird auf der konstituieren-
den Sitzung des Studierendenparlaments kein neuer All-
gemeiner Studierendenausschuss gewählt, so tritt das 
Studierendenparlament in den ersten vierzehn Tagen des 
folgenden Semesters zusammen. In diesem Fall beginnt 
die Amtszeit des AStA am folgenden Tag. Solange nicht 
wenigstens fünf Mitglieder des AStAs gewählt sind (1. 
Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Finanzreferentin oder 
–referent, zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer), bleibt der 
bisherige Allgemeine Studierendenausschuss im Amt. 

 

(2) Bei außerordentlichen Wahlen zum Studierendenparla-
ment beginnt die Amtszeit des neu zu wählenden Allge-
meinen Studierendenausschusses am Tag nach seiner 
Wahl. 

 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Allgemeinen Studieren-
denausschusses endet vorzeitig 

 

1. durch Exmatrikulation von der Universität Kassel, 
 

2. durch Rücktritt, der dem Präsidium des Studierenden-
parlaments schriftlich mitzuteilen ist, 

 

3. durch konstruktives Misstrauensvotum des Studieren-
denparlaments, das ein neues Mitglied des AStAs 
wählt. 

 

(4) Bei Beendigung der Amtszeit nach § 23 (3) S. 1 und § 23 
(3) S. 2 hat umgehend eine Neuwahl zu erfolgen. Die zu-
rückgetretenen Mitglieder des Allgemeinen Studieren-
denausschusses führen die Amtsgeschäfte weiter, bis ei-
ne Neuwahl erfolgt ist. 

 

V.  Der Ältestenrat 
 

§ 24 Der Ältestenrat 
 

(1) Der Ältestenrat wirkt darauf hin, dass die Studierenden-
schaft ihre Aufgaben in Einklang mit den Gesetzen, den 
Satzungen und anderen Vorschriften erfüllt. 

 

(2) Der Ältestenrat entscheidet über die Zulässigkeit von 
Urabstimmungen, sowie deren Anfechtung und die An-
fechtung von Wahlen zum Studierendenparlament mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder. Die Anfechtung von Ur-
abstimmungen und Wahlen zum Studierendenparlament 
ist nur innerhalb von sieben Tagen nach der Bekanntga-
be des Abstimmungsergebnisses zulässig. 

 

(3) Innerhalb von sieben Tagen nach Beschlussfassung kann 
durch eine Studentin bzw. einen Studenten ein Antrag 
auf Überprüfung der Satzungsmäßigkeit der Beschlüsse 
des Studierendenparlaments, des Allgemeinen Studie-
rendenausschusses, der Fachschaftenkonferenz und der 
Fachschaftsräte beim Ältestenrat gestellt werden. Dies 
gilt auch, soweit Beschlüsse bereits in Kraft getreten 
sind. Stellt der Ältestenrat die Rechtswidrigkeit eines 
Beschlusses fest, so hat er diesen aufzuheben. 

 
(4) Die/der Vorsitzende des Ältestenrates kann im Einver-

nehmen mit den anderen Mitgliedern den Vollzug von 
Beschlüssen nach § 24 (3) bis zur endgültigen Entschei-
dung aussetzen. 

 

§ 25 Zusammensetzung und Amtszeit 
 

(1) Der Ältestenrat setzt sich aus fünf Mitgliedern zusam-
men, die keinem anderen Organ der Studierendenschaft 
angehören dürfen. 

 

(2) Die Mitglieder werden für die Dauer von einem Jahr 
vom Studierendenparlament nach den Grundsätzen der 



hältniswahl gewählt.  

(3) Die Amtszeit endet vorzeitig  

1. durch Exmatrikulation von der Universität Kassel.  

2. durch Rücktritt, der dem Parlamentspräsidium schrift-
lich mitzuteilen ist. 

(4) Bei Ausscheiden eines Mitglieds hat unverzüglich für 
den Rest der Amtszeit eine Nachwahl zu erfolgen.  

(5) Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl.  

§ 24 Sitzung und Beschlussfassung  

(1) Der Ältestenrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitz. 
Dieser leitet Sitzungen und lädt dazu ein. Die Sitzungen 
sind öffentlich.  

(2) Der Ältestenrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder anwesend sind.  

(3) Der Ältestenrat entscheidet mit der Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder.  

(4) Unzulässige und verspätete Anträge können durch den 
Vorsitz des Ältestenrates ohne mündliche Verhandlun-
gen abgelehnt werden.  

(5) Gegen Beschlüsse des Ältestenrates ist Rechtsaufsichts-
beschwerde bei der Rechtsaufsichtsbehörde zulässig. 

V. Fachschaften  
§ 25 Gliederung, Aufgaben und Wahlen in den Fach-

schaften  

(1) Die Studentenschaft gliedert sich in Fachschaften und 
die Kollegversammlung.  

(2) Die Studierenden eines Fachbereichs bilden eine Fach-
schaft. Die Studierenden des Studienkollegs bilden die 
Kollegversammlung.  

(3) Aus der Fachschaft wird im Rahmen der studentischen 
Wahlen ein Fachschaftsrat gewählt. Die Zahl der Mit-
glieder darf zwölf nicht überschreiten.  

(4) Die Fachschaftsräte nehmen die Interessen der Studie-
renden in dem betreffenden Fachbereich wahr, insbeson-
dere wirken sie bei der Studienberatung sowie bei der 
Erstellung der Studien- und Prüfungsordnungen mit; sie 
tragen zur Förderung aller Studienangelegenheiten bei.  

(5) Für die Wahl der Fachschaftsräte gelten die Bestimmun-
gen der Vorbereitung und Durchführung der Wahl sowie 
zur Feststellung des Wahlergebnisses von § 7. bis 10. 
dieser Satzung entsprechend. Die Fachschaftswahlen 
sind gleichzeitig mit den in § 7.2 aufgezählten Wahlen 
durchzuführen. Wird nur eine Liste eingereicht, findet 
Persönlichkeitswahl statt, wobei jede Wählerin und jeder 
Wähler so viele Stimmen hat, wie Mitglieder des Fach-
schaftsrats zu wählen sind.  

(6) Alle Studierenden sind nur in einer Fachschaft wahlbe-
rechtigt.  

(7) Die Studierenden des Studienkollegs wählen einen Spre-
cherrat. Die Wahlen werden mit den übrigen studenti-
schen Wahlen und nach den Maßgaben dieser Satzung 
durchgeführt.  

§ 26 Fachschaftenkonferenz  

(1) Die Fachschaftenkonferenz (FSK) nimmt insbesondere 
zu fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten des Stu-

Verhältniswahl gewählt. 
 

(3) Die Amtszeit endet vorzeitig durch die in § 18 (1) S. 1 
bis 4 genannten Voraussetzungen. 

 
 
 
 
(4) Bei Ausscheiden eines Mitglieds hat unverzüglich für 

den Rest der Amtszeit eine Nachwahl zu erfolgen. 
 

(5) Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl. 
 

§ 26 Sitzung und Beschlussfassung 
 

(1) Der Ältestenrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitz. 
Dieser leitet Sitzungen und lädt dazu ein. Die Sitzungen 
sind öffentlich. 

 

(2) Der Ältestenrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Der Ältestenrat entscheidet mit der Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder. 

 

(4) Unzulässige und verspätete Anträge können durch den 
Vorsitz des Ältestenrates ohne mündliche Verhandlun-
gen abgelehnt werden. 

 

(5) Gegen Beschlüsse des Ältestenrates ist Rechtsaufsichts-
beschwerde zulässig. 

 

VI. Fachschaften 
 

§ 27 Gliederung, Aufgaben und Wahlen in den Fach-
schaften 

 

(1) Die Studierendenschaft gliedert sich in Fachschaften und 
die Kollegversammlung. 

 

(2) Die Studierenden eines Studienbereichs bilden eine 
Fachschaft. Die Studierenden eines Studienkollegs bil-
den die Kollegversammlung. 

 
(3) Aus der Fachschaft wird im Rahmen der studentischen 

Wahlen ein Fachschaftsrat gewählt. Die Zahl der Mit-
glieder darf zwölf nicht überschreiten. 

 

(4) Die Fachschaftsräte nehmen die Interessen der Studie-
renden in dem betreffenden Studienbereich wahr, insbe-
sondere wirken sie bei der Studien- und Prüfungsord-
nungen mit; sie tragen zur Förderung aller Studienange-
legenheiten bei. 

 

(5) Für die Wahl der Fachschaftsräte gelten die Bestimmun-
gen der Vorbereitung und Durchführung der Wahl sowie 
zur Feststellung des Wahlergebnisses von § 7 bis 10 die-
ser Satzung entsprechend. Die Fachschaftswahlen sind 
gleichzeitig mit den in § 13 (2) aufgezählten Wahlen 
durchzuführen. Wird nur eine Liste eingereicht, findet 
Persönlichkeitswahl statt, wobei jede Wählerin und jeder 
Wähler so viele Stimmen hat, wie Mitglieder des Fach-
schaftsrats zu wählen sind. 

 

(6) Alle Studierenden sind in nur einer Fachschaft wahlbe-
rechtigt. 

 

(7) Die Studierenden des Studienkollegs wählen einen Spre-
cherrat. Die Wahlen werden mit den übrigen studenti-
schen Wahlen und nach den Maßgaben dieser Satzung 
durchgeführt. 

 
§ 28 Die Fachschaftenkonferenz 
 

(1) Die Fachschaftenkonferenz (FSK) nimmt insbesondere 
zu fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten des 



diums Stellung und sorgt für eine Vernetzung zwischen 
den Fachschaftsräten der Fachbereiche. Sie legt vor den 
Hochschulwahlen die Stärke der einzelnen Fachschafts-
räte fest.  

(2) Jeder Fachschaftsrat wählt aus seiner Fachschaft zwei 
stimmberechtigte Mitglieder der FSK. Eine Vertreterin 
bzw. ein Vertreter des Sprecherinnenrats des Studienkol-
legs nimmt mit beratender Stimme teil. Die FSK wählt 
aus ihrer Mitte einen Vorstand, der aus drei Mitgliedern 
besteht.  

(3) Der Vorstand beruft die FSK während der Vorlesungs-
zeit einmal monatlich zu einer Sitzung ein. Weitere Sit-
zungen finden auf Beschluss des Vorstandes sowie auf 
schriftliches Verlangen von mindestens drei Fachschafts-
räten statt. Dem Verlangen ist ein Tagesordnungsvor-
schlag beizufügen. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, 
wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

VI. Urabstimmung und studentische Ver-
sammlung  

§ 27 Urabstimmung  

(1) Durch die Urabstimmung übt die Studentenschaft die 
oberste beschließende Funktion aus.  

(2) Gegenstand der Urabstimmung kann jede Angelegenheit 
sein, die zu den Aufgaben der Studentenschaft gehört, 
sofern dafür nicht Organe der Studentenschaft aus-
schließlich zuständig sind oder eine gesetzliche Regelung 
besteht. Die Satzung, Satzungsänderungen sowie Ent-
scheidungen des Ältestenrates, Haushaltspläne, Beiträge 
und Wahlen von Amtsträgern der Studentenschaft kön-
nen daher nicht Gegenstand einer Urabstimmung sein.  

 

(3) Eine Urabstimmung findet statt auf Antrag - eines Zehn-
tels der wahlberechtigten Studierenden oder - des Stu-
dentenparlaments oder - auf Beschluss der studentischen 
Vollversammlung gemäß § 28.7. dieser Satzung.  

 

(4) Über die Zulässigkeit einer Urabstimmung entscheidet 
der Ältestenrat spätestens sieben Tage nach Eingang des 
Antrags.  

(5) Die Urabstimmung muss vom Allgemeinen Studenten-
ausschuss spätestens zwei Wochen nach Feststellung der 
Zulässigkeit des Antrages durchgeführt werden.  

(6) Eine Urabstimmung ist erfolgreich, wenn mehr als 10% 
der Wahlberechtigten an ihr teilgenommen haben und 
sich mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men für den Antrag ausgesprochen haben.  

§ 28 Studentische Versammlung  

(1) In der studentischen Versammlung sind alle immatriku-
lierten Studierenden der Universität Kassel stimmberech-
tigt.  

(2) Die studentische Versammlung hat das Recht, mit einfa-
cher Mehrheit dem Studentenparlament Anträge zur Be-
schlussfassung vorzulegen. Diese Anträge müssen auf 
der nächsten Sitzung des Studentenparlaments Gegen-
stand der Debatte sein.  

(3) Die studentische Versammlung wird durch das Präsidi-
um des Studentenparlaments einberufen.  

(4) Sie findet statt auf schriftlichen Antrag von mindestens 

Studiums Stellung und sorgt für eine Vernetzung zwi-
schen den Fachschaftsräten der Fachbereiche. Sie darf 
vor den Hochschulwahlen Abweichungen bei der Stärke 
der einzelnen Fachschaftsräte beschließen. 

 

(2) Jeder Fachschaftsrat entsendet aus seiner Fachschaft 
zwei stimmberechtigte Mitglieder der FSK. Eine Vertre-
terin bzw. ein Vertreter des Sprecherrats des Studienkol-
legs nimmt mit beratender Stimme teil. Die FSK wählt 
aus ihrer Mitte einen Vorstand, der aus bis zu drei Mit-
gliedern besteht. 

 

(3) Der Vorstand beruft die FSK während der Vorlesungs-
zeit einmal monatlich zu einer Sitzung ein. Weitere Sit-
zungen finden auf Beschluss des Vorstandes sowie auf 
schriftliches Verlangen von mindestens drei Fachschafts-
räten statt. Dem Verlangen ist ein Tagesordnungsvor-
schlag beizufügen. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, 
wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

 

VII. Urabstimmung und studentische 
Vollversammlung 

 

§ 29 Urabstimmung 
 

(1) Durch die Urabstimmung übt die Studierendenschaft die 
oberste beschließende Funktion aus. 

 

(2) Gegenstand der Urabstimmung kann jede Angelegenheit 
sein, die zu den Aufgaben der Studierendenschaft gehört, 
sofern dafür nicht Organe der Studierendenschaft aus-
schließlich zuständig sind oder eine gesetzliche Rege-
lung besteht. Die Satzung, Satzungsänderungen sowie 
Entscheidungen des Ältestenrates, Haushaltspläne, Bei-
träge und Wahlen von Amtsträgern der Studierenden-
schaft können daher nicht Gegenstand einer Urabstim-
mung sein. 

 

(3) Eine Urabstimmung findet statt auf Antrag: 
- von 5 % der wahlberechtigten Studierenden, 
- des Studierendenparlaments, 
- auf Beschluss der studentischen Vollversammlung ge-

mäß § 30 (7) dieser Satzung. 
 

(4) Über die Zulässigkeit einer Urabstimmung entscheidet 
der Ältestenrat spätestens sieben Tage nach Eingang des 
Antrags. 

 

(5) Die Urabstimmung muss vom Allgemeinen Studieren-
denausschuss spätestens zwei Wochen nach Feststellung 
der Zulässigkeit des Antrags durchgeführt werden. 

 

(6) Eine Urabstimmung ist erfolgreich, wenn mehr als 10 % 
der Wahlberechtigten an ihr teilgenommen haben und 
sich mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men für den Antrag ausgesprochen haben. 

 
§ 30 Studentische Vollversammlung 
 

(1) In der studentischen Vollversammlung sind alle imma-
trikulierten Studierenden der Universität Kassel stimm-
berechtigt. 

 

(2) Die studentische Vollversammlung hat das Recht, mit 
einfacher Mehrheit dem Studierendenparlament Anträge 
zur Beschlussfassung vorzulegen. Diese Anträge müssen 
auf der nächsten Sitzung des Studierendenparlaments 
Gegenstand der Debatte sein. 

 

(3) Die studentische Vollversammlung wird durch das Prä-
sidium des Studierendenparlaments einberufen. 

 

(4) Sie findet statt auf schriftlichen Antrag 



100 Studierenden oder des Allgemeinen Studentenaus-
schusses, sowie auf Beschluss des Studentenparlaments. 
Das Einberufungsverlangen muss die Beratungsgegen-
stände enthalten.  

 

(5) Die studentische Versammlung ist unverzüglich durch 
das Präsidium des Studierendenparlaments bei der Hoch-
schulleitung anzumelden. Die Einberufung der studenti-
schen Versammlung wird durch den AStA und das Prä-
sidium des Studentenparlaments durch Aushänge an 
mehreren der Studentenschaft frei zugänglichen Stellen 
bekannt gegeben. Der Aushang muss einen Tagesord-
nungsvorschlag enthalten und mindestens vier Werktage 
vor Beginn der studentischen Versammlung erfolgen.  

 

(6) Die studentische Versammlung wird von einem der 
Mitglieder des Präsidiums des Studentenparlaments ge-
leitet.  

(7) Bei Anwesenheit von mindestens 10% der Studierenden 
kann die studentische Versammlung eine Urabstimmung 
beantragen. 

VII. Finanzen  
§ 29 Finanzen  

Das Studentenparlament setzt die Höhe der Beiträge für die 
Studentenschaft fest. Die Beiträge sind so zu bemessen, 
daß die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Studen-
tenschaft unter Beachtung der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und der Sparsamkeit gewährleistet ist und 
die sozialen Verhältnisse der Studierenden angemessen 
berücksichtigt werden. Die Beitragsfestsetzung bedarf 
der Genehmigung der Präsidentin / des Präsidenten der 
Universität. 

 

 

 

§ 30 Haushaltsplan  

(1) Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der 
Studentenschaft werden durch Beiträge der Studierenden 
gedeckt, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung ste-
hen.  

(2) Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 
31. Dezember. Der Allgemeine Studentenausschuss legt 
dem Studentenparlament bis zum 30. November eines 
jeden Jahres den Entwurf eines Haushaltsplanes für das 
folgende Geschäftsjahr vor, der vom Studentenparlament 
zu beschließen ist und der Zustimmung der Präsidentin / 
des Präsidenten der Universität Kassel bedarf. Er muss 
alle zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben enthalten 
und ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Bis 
zu einem Drittel der Einnahmen können im Haushalts-
plan Rücklagen vorgesehen werden. Diese müssen min-
destens ein Zwölftel der jährlichen Ausgaben für Sach- 
und Personalmittel betragen. Nach Ablauf des Geschäfts-
jahres berichtet der Allgemeine Studentenausschuss dem 
Studentenparlament über die Durchführung des Haus-
haltsplanes und legt unverzüglich das Rechnungsergeb-
nis vor.  

(3) Ist bis zum Schluss eines Haushaltsjahres der Haushalts-
plan für das folgende Haushaltsjahr nicht genehmigt, 
sind bis zu einer Genehmigung die Organe der Studen-

 - von mindestens hundert Studierenden, 
 - des Allgemeinen Studierendenausschusses, 
 - auf Beschluss des Studierendenparlaments. 

Das Einberufungsverlangen muss die Beratungsgegen-
stände enthalten. 

 

(5) Die studentische Vollversammlung ist unverzüglich 
durch das Präsidium des Studierendenparlaments bei der 
Hochschulleitung anzumelden. Die Einberufung der stu-
dentischen Vollversammlung wird durch den AStA und 
das Präsidium des Studierendenparlaments durch Aus-
hänge an mehreren der Studierendenschaft frei zugängli-
chen Stellen bekannt gegeben. Der Aushang muss einen 
Tagesordnungsvorschlag enthalten und mindestens vier 
Werktage vor Beginn der studentischen Vollversamm-
lung erfolgen. 

 

(6) Die studentische Vollversammlung wird von einem der 
Mitglieder des Präsidiums des Studierendenparlaments 
geleitet. 

 

(7) Bei Anwesenheit von mindestens 5 % der Studierenden 
kann die studentische Vollversammlung eine Urabstim-
mung beantragen. 

 

VIII. Finanzen 
 

§ 31 Finanzen 
 

(1) Das Studierendenparlament setzt die Höhe der Beiträge 
für die Studierendenschaft fest. Die Beiträge sind so zu 
bemessen, dass die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
der Studierendenschaft unter Beachtung der Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit gewährleistet 
ist und die sozialen Verhältnisse der Studierenden ange-
messen berücksichtigt werden. 

 
 
 

(2) Die Beitragsfestsetzung bedarf der Genehmigung der 
Präsidentin/des Präsidenten der Universität. 

 

(3) Die Studierendenschaft verwaltet die Beiträge des Seme-
stertickets. 

 

§ 32 Haushaltsplan 
 

(1) Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der 
Studierendenschaft werden durch Beiträge der Studie-
renden gedeckt, soweit keine anderen Mittel zur Verfü-
gung stehen. 

 

(2) Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 
31. Dezember. Der Allgemeine Studierendenausschuss 
legt dem Studierendenparlament bis zum 15. Dezember 
eines jeden Jahres den Entwurf eines Haushaltsplanes für 
das folgende Geschäftsjahr vor, der vom Studierenden-
parlament zu beschließen ist und der Zustimmung der 
Präsidentin/des Präsidenten der Universität Kassel be-
darf. Er muss alle zu erwartenden Einnahmen und Aus-
gaben enthalten und ist in Einnahmen und Ausgaben 
auszugleichen. Bis zu einem Drittel der Einnahmen kön-
nen im Haushaltsplan als Rücklagen vorgesehen werden. 
Diese müssen mindestens ein Zwölftel der jährlichen 
Ausgaben für Sach- und Personalmittel betragen. Nach 
Ablauf des Geschäftsjahres berichtet der Allgemeine 
Studierendenausschuss dem Studierendenparlament über 
die Durchführung des Haushaltsplanes und legt unver-
züglich das Rechnungsergebnis vor. 

 

(3) Ist bis zum Schluss eines Haushaltsjahres der Haushalts-
plan für das folgende Haushaltsjahr nicht genehmigt, 
sind bis zu einer Genehmigung die Organe der Studie-



tenschaft ermächtigt, die Ausgaben zu leisten, die benö-
tigt werden, um die Arbeit der Organe der Studenten-
schaft zu gewährleisten oder die auf Grund rechtlicher 
Verpflichtungen gewährleistet werden müssen. Dafür 
können die einzelnen Konten monatlich bis zu einem 
Zwölftel, insgesamt jedoch höchstens bis zur Hälfte des 
Betrages des vorangegangenen Haushaltsjahres belastet 
werden.  

(4) Der Allgemeine Studentenausschuss ist für die Kassen-
führung und Vermögensverwaltung der Studentenschaft 
verantwortlich.  

(5) Alles Nähere regelt die Finanzordnung der Studenten-
schaft.  

§ 31 Überwachung der Wirtschaftsführung  

(1) Die Rechnung der Studentenschaft ist vor der Beschluss-
fassung des Studentenparlaments über die Entlastung des 
Allgemeinen Studentenausschusses von einem Rech-
nungsprüfungsausschuss, der vom Studentenparlament 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt wird, 
zu prüfen.  

(2) Das Studentenparlament entscheidet über die Entlastung 
des Allgemeinen Studentenausschusses. Die Entlastung 
des Allgemeinen Studentenausschusses bedarf der Zu-
stimmung der Hochschulleitung.  

§ 32 Aufwandsentschädigungen  

(1) Die Mitglieder des Allgemeinen Studentenausschusses 
haben in Ausübung ihres Amtes nach Maßgabe der Fi-
nanzordnung und des Haushaltsplanes Ansprüche auf Er-
satz ihrer Aufwendungen.  

(2) Die Studierenden, die vom Allgemeinen Studentenaus-
schuss oder vom Studentenparlament mit besonderen 
Aufgaben betraut sind, haben Anspruch auf eine Auf-
wandsentschädigung. 

VIII. Übergangsbestimmung, Schlussvor-
schrift  

§ 33 Übergangsbestimmungen  

(1) Die am Tage des Inkrafttretens dieser Satzung amtieren-
den Mitglieder der Organe der Studentenschaft bleiben 
bis zur Neuwahl nach dieser Satzung im Amt.  

(2) Beschlüsse eines Organs der Studentenschaft, die vor 
Inkrafttreten dieser Satzung gefasst worden sind und die-
ser Satzung widersprechen, sind mit Inkrafttreten dieser 
Satzung aufgehoben, oder sind entsprechend zu ändern. 
Das Nähere regelt das Studentenparlament mit einem 
Beschluss.  

§ 34 Aufhebung bisherigen Rechts  

(1) Die mit Erlass des Hessischen Kultusministers vom 19. 
April 1993 (Staatsanzeiger Nr. 16, S. 951ff.) genehmigte 
Satzung der Studentenschaft der Gesamthochschule Kas-
sel wird aufgehoben.  

§ 35 Inkrafttreten  

(1) Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch den Präsi-
denten der Universität mit der Veröffentlichung im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft. 

 

rendenschaft ermächtigt, die Ausgaben zu leisten, die 
benötigt werden, um die Arbeit der Organe der Studie-
rendenschaft zu gewährleisten oder die auf Grund recht-
licher Verpflichtungen gewährleistet werden müssen. 
Dafür können die einzelnen Konten monatlich bis zu ei-
nem Zwölftel, insgesamt jedoch höchstens bis zur Hälfte 
des Betrages des vorangegangenen Haushaltsjahres bela-
stet werden. 

 

(4) Der Allgemeine Studierendenausschuss ist für die Kas-
senführung und Vermögensverwaltung der Studieren-
denschaft verantwortlich. 

 

(5) Alles Nähere regelt die Finanzordnung der Studieren-
denschaft. 

 

§ 33 Überwachung der Wirtschaftsführung 
 
(1) Die Wirtschaftsführung der Studierendenschaft ist vor 

der Beschlussfassung des Studierendenparlaments über 
die Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschus-
ses von einem Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. 

 
 
 

(2) Das Studierendenparlament entscheidet über die Entla-
stung des Allgemeinen Studierendenausschusses. Die 
Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses 
bedarf der Zustimmung der Hochschulleitung. 

 

§ 34 Aufwandsentschädigungen 
 

(1) Die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschus-
ses haben in Ausübung ihres Amtes nach Maßgabe der 
Finanzordnung und des Haushaltsplanes Ansprüche auf 
Ersatz ihrer Aufwendungen. 

 

(2) Die Studierenden, die vom Allgemeinen Studierenden-
ausschuss oder vom Studierendenparlament mit besonde-
ren Aufgaben betraut sind, können eine Aufwandsent-
schädigung erhalten. 

 

IX. Übergangsbestimmung, Schlussvor-
schrift 

 

§ 35 Übergangsbestimmungen 
 

(1) Die am Tage des Inkrafttretens dieser Satzung amtieren-
den Mitglieder der Organe der Studierendenschaft blei-
ben bis zur Neuwahl nach dieser Satzung im Amt. 

 

(2) Beschlüsse eines Organs der Studierendenschaft, die vor 
Inkrafttreten dieser Satzung gefasst worden sind und die-
ser Satzung widersprechen, sind mit Inkrafttreten dieser 
Satzung aufgehoben, oder sind entsprechend zu ändern. 
Das Nähere regelt das Studierendenparlament mit einem 
Beschluss. 

 

§ 36 Aufhebung bisherigen Rechts 
 

(1) Die vom Präsidenten der UniKasselVersität am 5. März 
2003 genehmigte Satzung der Studierendenschaft wird 
aufgehoben. 

 
 
§ 37 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch den Präsi-
denten der Universität mit der Veröffentlichung im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen oder, nach Beschluss 
des Präsidiums, in der Hochschulzeitung in Kraft. 

 
 


